
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/6/17 14ObA66/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1987

Norm

ZPO §272 A

ZPO §327

Rechtssatz

Ein Antrag auf Aufnahme eines indirekten Gegenbeweises zur Erschütterung der Glaubwürdigkeit eines vom Gegner

geführten Zeugen setzt voraus, daß zumindest alle jene Umstände aufgezeigt werden, aus denen sich ein Widerspruch

zu den Aussagen des vernommenen Zeugen ergeben soll.
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